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Neues helvetisches T a g b l a r t.

(Fortsetzung 'des schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gefttzg. Räche.

-Band l. dl. LXXI. Bern, 13. Sept. 1799. (2 ilour esoaz)l. cvll.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 12. Sept.

(Fortsetzung.)
Toniami cdel fodert, daß nun dem Kanton

Bern, der starker an Bevölkerung ist, als der K.
Sentis, 4 Senatoren zugeordnet werden. Man
geht über diesen Antrag zur Tagesordnung.

Kilchmann zeigt an, daß im K. Luzern auf
jede Urversainmlung von 100 Mann schon einer
durch einen Düektorialdeschluß fur die Legion ans-
ge'md n worden sey; und da er denkt, das Di-
rektorium bade nicht das Recht von sich aus solche
Miiiwraushebungen ganz willkükrlich zu machen,
so fodert er Vorweisung dieser Anzeige an die über
diese neue Ausschreibung niedergtsezte Commission.

Zimmerniann sagt: in der That wäre es
se-tlam wenn das Direktorium, ehe wir einen Vvr-
schlag beschlossen haben, denselben schon in Voll-
Ziehung bringen wollte; ich stimme also auch für
Verweisung der Anzeige zu näherer Untersuchung
derse den an die Commission.

Nüce bestätigt Kilchmanns Anzeige, und fugt
derselben bei, daß er horte, daß das Direktorium H

auch für 3 Monat Scharfschützen anwirbt, und
ihnen ein Handgeld verspricht; wenn die Sachen
so gehen, so sind wir nur ein Schatten an der
Wand, und haben nichts hierbei mehr u thun;
ich erkläre feierlich daß ich, wenn hier nicht Recht
geschafft wird, keinen Tritt mehr in die Militär-
commission thun werde.

Iomini: Die Anzeige ist unrichtig, denn das
Direktorium hat noch keine Mannschaft ausgehe-
bei,, ondern nur vorlaufig im Stillen Nachfrage
gehoiten, ob es für die neue Truppenaufstellung
genug Freiwillige gebe, und für diese vorläufige
Sorgfalt verdient es unsern Dank, nicht Vorwürfe,

cherzog v,.Eff. stimmt Iomini bei, und wun-
's iîffN 5.^..:dert sich, daß sobald das Dir-klorüim einmal an-

sangt, thätig zu werden, sich sogleich alle Stim-
MM wider dasselbe erheben, uns thut es nichts

durch sich selbst, so klagt d»ch alles überfeine Un-
thatigkcit.

Diese Anzeigen werden zu näherer Untersuchung
an die Commission gewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das Vollzlehunasdivektorium der einen und ml-
theilbaren helvetischen Republik an die qe-
feygebenden Rathe.

Bürger Repräsentanten!
Unterm y. diesis Monats erbat sich das Direk-

torium durch eine Bothschaft von der größten Wich-
tigkcit, Anweisungen in Nüksicht der Individuen,
welche von den Urversammlungen ausgeschlossen
werden sollen. Noch besteht kein Gesez über diesen
Gegenstand, welches für die Abhaltung der Ueber-
fammiungcn unumgänglich nothwendig ware, und
doch sollten durch das vom 7. dieß, die Urvcrsamm-
lungen auf den 20. dieß zusammen berufen w.r-
den. — Dieser Zeitpunkt ist in jeder R stsicht zu
sehr herangenaht, sowohl um das Bürgerregisier
zu revidiren, welches nach dem Gesetze vom 2. d.
8 Tage vor dein Zusammentritt der Urversammlungew
geschehen sollte, als um die organischen Gesetze
zu verkünden, die noch herauskommen, und ohne
weiche die Urversammlungen nicht zusammenberufcw
werden können. Das Vollzichungsdirektorium kann
Ihnen seine Furcht nicht bergen, daß von solcher
Verfügung eine Verwirrung entstehen wird, und
daß verschiedene Wahlen unvollständig und unge-
sc'lich ausfallen würden. «

Es ladet Sie daher auf die dringendste Weiss
ein, Ihre Berathschlag»»;; über seine Bothschaft
vom y. dieß zu beschleunigen, und, indem Sie
den 7. und 8. Artikel des Gesetzes vom 7. Sepw
zurukuehmen, den Termin zur Zusammenberufung
der U.îsammstm!en bis zum 30. September zu
verlangen,, damit tue organischen Gesetze, in Nüh-
ficht der Art und Weise wie sie statt haben sollen,
in allen Gemeinen Helvetiens vn-kündct, und auf
das ^vollständigste vollzogen werden können.

In Erwartung Ihrer weitern Veschliessung haß
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das Direktorium die Verknudung des Gesetzes vom
7. September verschoben.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums:

S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
^ Mousson.

Cscher: Die Commission, welcher jene ange-
führte Bothschaft zugewiesen wurde, hat ihr Gut-
achten schon seit gestern bereit, konnte aber das
Wort noch nie für dasselbe erhalten; daher nehme
ich die Freiheit, dieses Gutachten hiermit sogleich

vcrzulegen. ^ ^Die Commission, welche Ihr über die Both-
fchaft des Direktoriums vom 7. dieß niederscztet,
worin dasselbe begehrt, um jeden Schein von Will-
kühr zu vermeiden, daß das Gesez bestimme, welche

Personen von den Primarversammlungen und Wah-
len entfernt werden sotten, anerkennt zwar mit
Dank gegen die vollziehende Gewalt, diese Sorg-
fält jeden Schein von Willkühr zu vermeiden;
allein da die Urversaminlungen nun schon innert
10 Tagen statt haben werden, so glaubt die Com-

Mission, daß auf jede» Fall hin nicht mehr Zeit
vorhanden wäre, solche Gesetze zu entwerfen und
überall bekannt zu machen, und müßte Euch also

schon aus dieser Aufsicht Tagesordnung über dic,e

Bothschaft vorschlagen; allein mit diesem Grund
vereinigt sich auch der, daß der 27. § der Consti-

tution, und der i8- § unsers Gesetzes über die Ur-
Versammlungen bestimmt angeben, welche Burger
bei den Urversammlungen als wirkliche Aktivbürger
Zutritt haben; und folglich wird, wenn das Di-
rcktorium durch seine Agîmen diese §K der Constitué
tion und unsers Gesetzes genau in Vollziehung
bringt, jeder Schein von Willkühr von demselben

w'gfallen; und die Commission schlagt also ein-
m'tthig vor, über die Bothschaft des Direkto-
riums vom?ten September zur Tagesordnung zn
gehen, darauf begründet, daß der 28. § der Con-
stitutiou und der 18.Hdcs Urversammlungsgesetzes
den Wünschen des Direktoriums hinlänglich ent-
sprechen.

Escher: Was mm diesen neuen Gegenstand
der heutigen Bothschaft betrifft, so fühle ich frei-
îich die Schwierigkeiten die aus der Verspätung
aller unsrer Gesetze entstehen, allein da die Consti-
titution bestimmt auf die Tag - und Nachtgleichen
die Urversammlungen fodert, da das Volk diese
Urversammlungen nun erwartet und da der Herbst
in diese Zeit fallen könnte, wann sie aufgeschoben
würden, so gestehe ich, daß ich glaube, es wäre
jwekmäßig, auch über diese neue Bothschaft zur

Tagesordnung zu gehen, und der - Sache stören
bestimmten Gang zu lassen.

Die Dringlichkeit wird anerkannt.
Custor fodert, daß Eschers Gutachten abgtt

sonderti behandelt werde. — Dieser Antrag m-o
das Gutachten selbst werden ohne Einwendung an-
genommen.

Custor will der heutigen Bothschaft entspre-
chcn, weil es zu viele Schwierigkeiten hätte, die

Urversammlungen zu halten wenn die erfodcriichen
Vorbereitungen noch nicht getroffen sind.

Iomini ist in der Ueberzeugung, daß die Ur-
Versammlungen sehr gut auf den bestimmten Feit-
puutt statt haben können, weil alle Statthalter
sich schon zum voraus vorbereitet haben, und dax

dagegen ein neuer Aufschub von übler Wirkung
Wäre ; er stimmt also Eschern bei.

Schlumps ist gleicher Meinung, und sieht

gar keine hinlänglichen Gründe vorhanden, der

Bothschaft des Direktoriums zu entsprechen.
Hübe? hätte gewünscht, über das Gutachten

der Commission selbst sprechen zu können, weil
auch etwas über die Ausreiffer sich in unsern Ge-

setzen hatte finden sollen; er wünscht, daß d:e

Entscheidung bis morgen aufgeschoben werde, da-

mit wir mit mehr Sachkenntniß darüber unheilen
können, denn vielleicht find noch einige Sicher-
heitsmaaßregeln nothwendig; wir sind stn Re-

volutionszeiten, und in Stürmen kann llW ^er

Schiffer nicht nach dem Compaß richten,
muß sich sonst so gut zu retten suchen, als es

möglich ist; er fodert also Verweisung des ganzen

Gegenstandes an die Commission.
Herzog v. Eff. ist Hubers Meinung, weu

wir die Sache näher untersuchen sollen. .5.^Zimmer mann wundert sich, baß das

rcktorium sich anmaaßt, von sich aus die

machung eines Gesetzes einzustellen da doch onv
in keinem Fall geschehen sollte ; er siehe auch gr

Schwierigkeiten in der neuen Verschiebung der '

Versammlungen, will aber indeß der ^erwm ,'
-

an die Commission beistimmen, unter dein

daß sie morgens ihr Gutachten vorlege.
Die Bothschaft wird der Commission KS"

welche über die frühere Bothschaft über dicsi

genstand ein Gutachten vorgelegt hatt

Secretan legt ein Gutach-en -àr.â
einschreibungen vor, dessen Behandlung 0

mer Sitzung beschlossen wird. ..^ssonüte.
D-e Versammlung bildet sich m geh^mcs

Nachmittagssizzun g.
^..aor

Durch absolutes Snmmenmehr wird ^u,

zum Präsident ernannt. 5!«-
Custor bittet drmgenst, baß m-



Alters und Mangel an Gedächtnisses wegen nicht
zumuthe, diese Stelle anzunehmen.

Zimmer mann unterstüzt Custsrs Bitte, weil
es ungerecht wäre, einen Greis zu einer so bc-
schwerlichcn Stelle zu zwingen.

Herzog v. Eff., Carrarb und Escher siim-
wen Zimmermann bei.

Secretan fodert Tag-ssrdnung über Custors
Antrag, weil Cnstor eines der aufmerksamsten, sorg-
faltigsten und auSharrendsten Mitglieder ist, und
solche Ausnahmen bei jeder Wahl Complimente
veranlassen würden. Man geht zur Tagesord-
ordnung.

Cusior ist gerührt durch dieses Zutrauen, er-
klart sich aber nochmals unfähig diese Stelle zu be-
kleiden, und entfernt sich aus der Versammlung.

Carrard sagt: Die Versammlung hat eine
unmenschliche Härte begangen, einen solchen Greis
zu diesem Amte zwingen zu wollen, da wir doch
sehen daß es ihm Ernst ist, dasselbe nicht anznueh-
men, indem es für sein Alter und seine Gcftmdhe.'t
zu drückend wäre, ich fodere neuerdings Rüi nähme
unsers Beschlusses.

Billeter folgt. Der Beschluß wird zurükge-
nommcn, und Erlacher zum Präsidenten er-
Wählt.

Mit absolutem Stimmenmehr wird Vetsch
zum Sekretär, und mit relativem MehrKilkmann,
Regli und Blattmann zu Saalinspektoren;
und Gmür und G ermann zu Stimmzählern
ernannt.

S e n a t, ra. Sept.
Präsident: Schneider.

Heglin wird zum Präsident, Gcnhard zum
deutschen Sekretär und Frasca zum Saalinspek-
tor erwählt.

Sieben Beschlusse werden verlesen, die den 3.
bis y. Abschnitt des 3. Titels der Organisation
der Friedensrichter enthalten. Sie werden an die
mit den frühern Beschlüssen beauftragte Commission
gewiesen.

Auf Mittelholzers Antrag soll die Com-
mission am Montag berichten, und auf Kellers
Anrrag werden ihr die BB. Augustini und
Meyerm, Aà zugegeben.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der die von dem obersten Gerichtshof gegen Joseph
Wiederkehr von Man ausgesprochne Strafe dahin
mildert, daß er sowohl der Einsperrung für ein
^ahr, als der Bezahlung der Kosten erledigt sey.

4)er Beschluß wird verlesen, der das Direkt»-
Distrikt Schmitten für die

nachp.e Abhaltung der Wahlversammlung des Kam
.ons wieder herzustellen, damit derselbe zu der

9

durch den k 44 des Gesetzes vom 4. Herbstmsnak
i?yy verordneten Wiederbesetzung schreiten könne.

Devevey: Wenn alle Gemeinden des Dist-
rikts Schmitten fehlbar gewesen wären, so würde
er der Maaßregel des Direktoriums und ihrer Bei-
behallmig beistimm n; nun aber die Schuldigen er-
griffen und gestraft sind, so stimmt und räth er
zur Annahmt des Beschlusses.

Muret ist gleicher Meinung, und findet, daS
Direktorium habe unbeschränkte Vollmachten ge-
habt, und also was es that, damals auch wohl
thun können.

Zäslin stimmt auch zur Annahme, glaubt
aber, unsere Vollmachten haben doch nicht eigent-
lich zu jenem Schritte, ohne Anfrage bei der Ge-
sezgebung, berechtigt.

Bay: Das Direktorium verdient warlich ssei-

neu Vorwurf; dasselbe hatte damals ausserordent-
liehe Vollmachten um zu handein, nicht um zu
fragen: die Gefahr war äusserst dringend, und
die Mittel durften keinen Augenblik verzögert
werden.

Der Beschluß wird angenammen.

Grosser Rath, 3. Sept.
Präsident : Erlach cer.

AnfCschers Antrag, wird mit dem izten § des
gestrigen Beschlusses auch ber 12W § desselben, der
die Beibehaltung der Besoldung für ausgelooste
Senatoren bestimmt, vereinigt, um diese beiden §Z
in einem Beschluß dem Senat zu übersenden.

Cnstor will ren 13. § vor dem 12. § setzen,
weil die Arbeit der Besoldung vorgehen muß.

Herzog v. Eff. will den 12. § ganz weglassen,
weil es sich von selbst versteht, daß wenn die aus-
geloostcn Senatoren noch an ihrer Stelle bleiben,
daß sie auch die Besoldung ziehen.

Carrard kann diesen Antragen nicht beistim-
men, weil es nicht blos darum zu thun ist, denje-
nigen Senatoren ihr Gehalt zuzusichern, welche,
da sie aus ihren Kantonen noch nicht ersezt wer-
den können, an ihrer Stelle bleiben sollen, sondern
auch für diejenigen Senatoren zu sorgen, welche,
ungeachtet sie nicht mehr Si; und Stimme beibe-
hallen, doch nicht in ihre vom Feind besezten Kan-
tone zurükkehren können.

Escher: Ich kann Carrards Grundsätzen hier-
über nicht beistimmen, denn die Republik ist nicht
einmal im Stand die Beamten zu besolden, welch«
an ihrer Stelle sind, warum will man denn ihr
noch Gnadeugehalte für die abgetretenen Bcannen
aufbürden, die man durchaus nicht auf die Senw-
roren allein einschränken dürfte, sondern auf alle
Beamte ausdehnen müßte, welche der Republik
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wegen von Hau-? entfernt waren, als der Feind
ihre cheimatb besezte und welche jezt nicht mehr
znrükkehren können. iîeberdem ist auch der Krund
ungültig, daß diew Senatoren doch in dieser Zwi-
schenzeit einen sichern Unterhalt haben muffen, denn
sie haben ja noch g Monat ihres rükständigen Ge-
haltet zu beziehen, wie wir selbst, und dieser,
wenn die Republik einst wieder im Fall seyn wird
etwas zu bezahlen, wird ihnen wie uns zum weis

tern Unterhalt dienen, ich stimme also auch zur
gänzlichen Wegstreichung des nach Herzogs Beiner-
knng ganz überflüssigen ra. §.

Huber ist Carrards Meinung, denn wenn die
austretendm Senatoren noch ihre Besoldung zu
beziehen haben, so haben sie vielleicht auch Schul-
den zu bezahlen, und da sie wegen ihrer Pflichter-
fullung für das Vaterland von ihrer Heimalh cnt-
fernt sind, so haben Sie auch das Recht, aus
ihre Entschadniffe Anspruch zu machen.

Herzog v. Eff. unterstüzt ganz Eschers Gründe,
und foderch daß dit Commission über die Entschä-
dignna der Beamten, welche nicht nach Hause keh-

reu können, ein besonderes Gutachten vorlege.
Dieftr Ankrag wird angenommen, und also der

12. durchgestrichen.
Escher, im Namen einer Commission tragt

darauf an über die gestrige Botschaft des Direk-
toriums, welche Zucnksetzung der Urversnunnlungen
auf den 30. Sept. begehrt, zur Tagesordnung zu

gehen, indem dieselbe keine hinlänglichen Gründe
auffand, und selbst von dem Präsident des Direk-
toriums, wo sie sich herüber naher erkundigte, keine

solchen erhielt, welche zu diesem neuen Aufschub
berechtigen könnten, denn die Unordnungen, welche
wegen verspäteter Bekanntmachung der hierauf Be-
zug hab nden Gesezze, und wegen der Unbestimmt-
heit einiger §Z derselben hier und da veranlaßt wer-
den könnten, sind nicht Grund genug, um dem
Buchstaben der Constitution und selbst dem Willen
des Vosss zuwider, di? Ausübung seiner Souverai-
nitatsrechte zu verschieben, und sie in die ihm un-
gelegene Herbstzeit hinauszusetzen.

Dieser Antrag wird ohne Einwendung ange-
nommen.

Gecretan kegt folgendes Gutachten statt des-
jenigen vor, welches gestern in geheimer Sitzung
behandflt, und wegen fehlerhafter Abfassung ver-
werfen ward, über Welch's Dringlichkeit erklärt,
«nd das §§weise in Berathung genommen wird.

An den Senat.
In Erwägung auf die Botschaft des Vollste-

h mgsdirektonums vom 10. Herbstmonat, daß wenn
das Gcsez zvon 5. Herbstm. welches die Errich-
tung eines Corps Nationaltruppen verordnet, wollte,

daß dieselbe durch Anwerbung und ohne Rücksicht
ans die Bevölkerung d>w Kautone geschehe, es zu
befürchten ist, daß durch die bt-mehe gänzliche Er-
schvpfung der Finanzen der Republik > ein füc^ihr
Heil so wichtiges Gciez ohne Wirkung bleibe.

(Die Fortsetzung folgt.)

Oberster. Gerichtshof.
Der oberste Gerichtshof der helvetischen einen

und unthenbaren Republik, au den Bürger
Präsident I. N. Schnell.

Bern, den 17. Sept. tM»
Bürger Präsident!

Wir können nicht umhin, Jh<es, Bürger Praß-

dent, noch einmal unsern Schmerz über die gestrige

Entscheidung des booses, welche Sie zu déni Aus-

tritt aus dem obersten Gerichtshof bestimmte, Mit

derjenigen Rührung zu bezeugen, oie durch das

Gefühl veranlaßt wird, daß wir in Ihrer Person

nicht nur einen unsrer fähigsten und thätigsten Mit-
ardeiter und einen eifrigen Beförderer des gemei-

nen Besten verlieren, sondern auch eine» aufriclM
gen und edlen Freund aus unsrer Mitte scheiden

sehen sotten.

Da wir aber allzumal in der Ueberzeugung sie-

hen, daß -Ihre allgemein anerkannte Rechstcizastem

hcit, Ihre ausgezeichneten Fähigkeiten «uo uM
warme Vaterlandsliebe, weiche die Wahlwaiawr
des Kantons Base! bei ihwr vorjährigen suia a.

meistunft bewogen haben, I neu die Stel-e e-iu

Oberrichters anzuvertrauen, auch be, der uuu»>.>w

abzuhaltenden Wahlversamniîung von si'ch^"!>nru
Gewicht seyn werde; so leben wir in der stst) s

Hoffnung, Sie bald wieder — durch die w>e^
holte Aeuffcrung des Zutrauens des Volks vttyr

m unserer Mitte zu besitzen.

V-s sich aber diese angenehme Wahrscheinlich-

kcit in eine erfreuliche Gewich st verwaistste
wird, empfehlen wir uns — die sammtuchen -

glieder des obersten Gerichtshofs — m du à ^
dauer Ihrer schatzbaren nrwndschaft, und

sichern Sie unsrer ausgezeichneten Achtung

Zuneigung

Imi Namen der sämmtlichen Mitglieder des

obersten Gerichtshofs,

der Vic -Präsident,
iLu. I. N. Rîngier.

er Gerichtsschreiber,

L. L. H urne 5»

"O
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